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Ordentliche Hauptversammlung 

der TeamViewer SE 

am 7. Juni 2024 

in Göppingen 

Erläuterungen gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG 

Beschlussloser Tagesordnungspunkt 

Tagesordnungspunkt 1 

 

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der TeamViewer SE und des gebilligten 

Konzernabschlusses des TeamViewer-Konzerns für das Geschäftsjahr 2023; Vorlage der Lageberichte 

der TeamViewer SE und des TeamViewer-Konzerns für das Geschäftsjahr 2023 einschließlich der 

erläuternden Berichte zu den Angaben nach §§ 289a, 315a des Handelsgesetzbuchs (HGB); Vorlage des 

Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2023 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss am 8. 

März 2024 gebilligt. Damit ist der Jahresabschluss nach § 172 Aktiengesetz (AktG) festgestellt. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist eine Beschlussfassung der Hauptversammlung zu 

Tagesordnungspunkt 1 daher nicht vorgesehen. Ein Bilanzgewinn der TeamViewer SE auf Ebene des 

Einzelabschlusses für das Geschäftsjahr 2023, über dessen Verwendung die Hauptversammlung gemäß 

§ 174 Abs. 1 Satz 1 AktG beschließen könnte, existiert nicht. 

 

Die Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1 sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://ir.teamviewer.com/hv veröffentlicht und dort zugänglich. 

 

Göppingen, im April 2024 

 

TeamViewer SE 

Der Vorstand 

 

 

 

 

 

  


